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Richtlinien zur Durchführung der
Ortskundeprüfung für Taxi-, Mietwagen- 

und Krankenkraftwagenführer
für die Landeshauptstadt Potsdam 
(Ortskundeprüfungsrichtlinien)

Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr, Abt. 5 - Nr. 22/1999

Vom 7. Juni 1999

1.

1.1 Bewerber um eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
mit Taxen, Mietwagen oder Krankenkraftwagen haben ihre
Ortskenntnisse (§ 48 Abs. 4 Nr. 7 Fahrerlaubnis-Verord-
nung - FeV) in einer Prüfung (Ortskundeprüfung) nachzu-
weisen. Die Prüfung besteht bei Bewerbern um eine Fahr-
erlaubnis zur Fahrgastbeförderung mit Taxen aus einem
schriftlichen und mündlichen Teil. Bewerber um eine Fahr-
erlaubnis zur Fahrgastbeförderung mit Mietwagen oder
Krankenkraftwagen haben nur den mündlichen Teil der
Prüfung abzulegen.

1.2 Die Prüfung führt die Fahrerlaubnisbehörde durch. Sie
kann hierbei die Unterstützung eines Prüfungsbeauftragten
in Anspruch nehmen.

1.3 Der schriftliche Teil der Prüfung obliegt der Erlaubnis-
behörde; sie kann sich hierbei der Hilfe von Mitgliedern
des Prüfungsausschusses bedienen. Der mündliche Teil der
Prüfung ist vor dem Prüfungsausschuss abzulegen.

1.4 Dem Prüfungsausschuss gehören an:

a) ein Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde als Vorsitzender
und

b) ein Vertreter des Taxigewerbes als Beisitzer.

Vertreter des Gewerbes, die Ortskundeunterricht erteilen,
dürfen nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein.

1.5 Ein Vertreter des Taxi-, Mietwagen- oder Krankentrans-
portgewerbes darf nicht an Prüfungen von Bewerbern 
teilnehmen, die in seinem eigenen Unternehmen oder in
einem Unternehmen seiner Ehefrau als Fahrer tätig werden
sollen.

1.6 Eine Ortskundeprüfung ist nicht erforderlich, wenn der Be-
werber innerhalb der letzten drei Jahre vor Antragstellung
die beantragte Erlaubnis einmal besessen hat und keine Tat-
sachen bekannt sind, die Zweifel an seinen Ortskenntnissen
begründen können.

2.

2.1 Dem Vertreter des Taxi-, Mietwagen- oder Krankentrans-
portgewerbes kann auf seinen Antrag für jeden Prüfungstag
eine aus dem Haushalt zu zahlende Entschädigung bis 
zur Höhe der Gebühren-Nr. 203 des Gebührentarifs zur 

Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 
(GebOSt) gewährt werden.

2.2 Die Teilnahme des Vertreters des Taxi-, Mietwagen- oder
Krankentransportgewerbes an den Prüfungen bescheinigt
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.

3.

3.1 Der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschus-
ses. Er setzt nach Bedarf Prüfungstermine fest und lädt die
Bewerber.

3.2 Die Ortskundeprüfung ist nicht öffentlich. Das Ministe-
rium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr ist berech-
tigt, Beauftragte zu entsenden.

3.3 An der Ortskundeprüfung sollen nicht mehr als sechs Be-
werber teilnehmen.

4.

4.1 Für die Durchführung der Ortskundeprüfung wird eine Ge-
bühr nach Gebühren-Nr. 203 der GebOSt erhoben. Die Ge-
bühr ist von dem Bewerber vor Beginn der Prüfung bei der
Geldannahmestelle einzuzahlen.

4.2 Bleibt der Bewerber einmal der Prüfung ohne wichtigen
Grund und ohne ausreichende Entschuldigung fern, so gilt
die Prüfung als nicht bestanden; im Wiederholungsfall gilt
der Nachweis der Ortskenntnisse als nicht erbracht, und der
Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeför-
derung wird abgelehnt. Darauf ist der Bewerber in der La-
dung zur Prüfung hinzuweisen. Die Prüfungsgebühr nach
der Gebühren-Nr. 203 der GebOSt ist in diesen Fällen gel-
tend zu machen.

4.3 Bewerber, die während der Prüfung eine Täuschungshand-
lung begehen, sind von der weiteren Prüfung auszu-
schließen. Der Nachweis der Ortskenntnisse gilt in diesem
Fall als nicht erbracht, und der Antrag auf Erteilung der
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung wird abgelehnt.

5.

5.1 In der schriftlichen Prüfung ist anhand eines Fragebogens
mit 30 Fragen zu ermitteln, ob der Bewerber die erforderli-
chen Ortskenntnisse besitzt. Die Fragebögen dürfen nur
Fragen enthalten, die dem Ortskundekatalog entnommen
sind. Der Ortskundekatalog ist von der Erlaubnisbehörde
zusammenzustellen.

In den Ortskundekatalog sind aufzunehmen:

a) Ortsteile, Siedlungen,
b) Straßen,
c) Plätze,
d) Objekte - Behörden und sonstige Institutionen, Kran-

kenhäuser, Hotels, Museen und sonstige Sehenswür-
digkeiten, Sportstätten, Friedhöfe,
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e) Zielfahrten.

Die Zusammensetzung der Fragebögen obliegt der Erlaub-
nisbehörde.

5.2 Der Bewerber hat innerhalb von 30 Minuten 30 Fragen aus
den in Nummer 5.1 Buchstabe a bis e genannten Bereichen
zu beantworten, und zwar 15 Fragen zu a und c und 15 Fra-
gen zu d und e.

5.3 Zum Nachweis der erforderlichen Ortskenntnisse sind vom
Bewerber zu den Fragen aus den nachstehend genannten
Bereichen folgende Angaben zu machen:

zu a) Ortsteile, Siedlungen:

Es ist die günstigste Zufahrtsstraße anzugeben. Lage
und Begrenzung durch Angabe von mindestens zwei
markanten Grenzen.

zu b) Straßen:

Es sind die Fortsetzungen (Verlängerungen) der
Straßen oder die sie begrenzenden Querstraßen anzu-
geben. Zulässig sind hier auch begrenzende Plätze
oder andere markante Punkte, in jedem Fall ist je
eine Angabe von Anfang und Ende der Straße erfor-
derlich.

zu c) Plätze:

Es sind die in den Platz einmündenden Straßen zu
benennen.

zu d) Objekte:

Es ist die Straße zu benennen, in der sich der Haupt-
eingang befindet.

zu e) Zielfahrten:

Es sind die Ausfahrtstraßen aus Potsdam und min-
destens ein Ort, der durchfahren wird, zu benennen.

6.

6.1 In der mündlichen Prüfung muss der Bewerber den kürzes-
ten Weg zu einem bestimmten Fahrtziel nennen können.
Hierzu soll er mindestens zwei von drei Fragen über Ziel-
fahrten in verschiedenen Stadtbereichen zutreffend beant-
worten und hierbei die vom Abfahrtsort bis zum Fahrtziel
zu befahrenden Straßen und Plätze der Reihe nach benen-
nen. Er muss angeben können, in welcher Richtung (rechts,
links, geradeaus) er diese Straße zu befahren hat, welche
Straßen seine Fahrtroute kreuzen bzw. in diese einmünden,
und er muss markante Punkte, Objekte und Institutionen
aufführen können, die an seiner Fahrtroute liegen. Es sind
von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses nur solche
Abfahrtsorte und Fahrtziele zu benennen, die im Ortskun-
dekatalog enthalten sind.

6.2 Der Bewerber soll außerdem nachweisen, dass er in der
Lage ist, ein Straßenverzeichnis in Verbindung mit einem
Stadtplan richtig anzuwenden.

6.3 Bei nicht eindeutigem Ergebnis in der mündlichen Prüfung
sind Zusatzfragen nach Maßgabe des Ortskundekataloges
zu stellen. Zulässig sind Fragen nach Querstraßen und Plät-
zen von Hauptverkehrsstraßen, Hotels, Behörden und Un-
fallkrankenhäusern.

6.4 Zugelassen sind auch spezifische Fragen zur Fahrgastbe-
förderung, wie Mitnahme von Personen, Gegenständen und
Tieren.

7.

7.1 Über die Ortskundeprüfung ist von dem Vorsitzenden eine
Niederschrift anzufertigen, die von den Mitgliedern des
Prüfungsausschusses zu unterschreiben ist.

7.2 Die Niederschrift enthält die gutachterliche Stellungnahme
des Prüfungsausschusses über das Ergebnis der Ortskunde-
prüfung. Das Ergebnis ist als „ausreichend” oder „nicht
ausreichend” zu bezeichnen.

7.3 Die Ortskenntnisse sind als „ausreichend” zu bezeichnen,
wenn der Bewerber in der schriftlichen Prüfung - falls er
diese abzulegen hat - mindestens 27 Fragen - in jedem Fall
mindestens 90 v. H. der Fragen - und in der mündlichen
Prüfung mindestens zwei Fragen zutreffend oder in Verbin-
dung mit der Zusatzfrage (Nummern 6.3 und 6.4) ausrei-
chend beantwortet sowie den Gebrauch eines Straßenver-
zeichnisses in Verbindung mit einem Stadtplan nachgewie-
sen hat.

7.4 Dem Bewerber ist die gutachterliche Stellungnahme des
Prüfungsausschusses über das Ergebnis der Prüfung nach
ihrem Abschluss durch den Vorsitzenden bekanntzugeben.
Bei nicht ausreichendem Ergebnis sind die Gründe für
diese Bewertung dem Bewerber mitzuteilen und in die Nie-
derschrift aufzunehmen.

7.5 Die Niederschrift und sonstige Prüfungsunterlagen sind der
Erlaubnisbehörde zuzuleiten. Die Erlaubnisbehörde hat sie
dem Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbe-
förderung beizufügen und dem Bewerber auf seinen
Wunsch die Einsichtnahme zu gestatten.

7.6 Über das Ergebnis der Prüfung entscheidet die Erlaubnis-
behörde; sie ist an die Stellungnahme des Prüfungsaus-
schusses nicht gebunden.

8.

8.1 Der Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbe-
förderung ist nach einem Jahr als gegenstandslos anzuse-
hen, wenn die Ortskundeprüfung nicht innerhalb dieses
Zeitraums mit Erfolg abgelegt wurde.



8.2 Hat der Bewerber die Ortskundeprüfung nicht bestanden,
so darf er sie auf der Grundlage seines vorliegenden - noch
gültigen - Antrages auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbeförderung zweimal wiederholen. Bestandene
schriftliche Prüfungen sind innerhalb der Jahresfrist des
Antrages anzurechnen. Jede Wiederholung ist gebühren-
pflichtig. Der Prüfungsausschuss kann eine angemessene
Frist bestimmen, vor deren Ablauf die Prüfung nicht wie-
derholt werden darf.

9.

Diese Ortskundeprüfungsrichtlinien treten am 15. Juni 1999 in
Kraft und mit Ablauf des 14. Juni 2005 außer Kraft. Die Orts-
kundeprüfungsrichtlinien vom 6. Januar 1994 (ABl. S. 71) wer-
den aufgehoben.

Richtlinien zur Durchführung der
Ortskundeprüfung für Taxifahrer für den 

Landkreis Dahme-Spreewald
(Ortskundeprüfungsrichtlinien)

Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr, Abt. 5 - Nr. 26/1999

Vom 9. Juni 1999

1.

1.1 Bewerber um eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
mit Taxen haben ihre Ortskenntnisse (§ 48 Abs. 4 Nr. 7
Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV) in einer Prüfung (Orts-
kundeprüfung) nachzuweisen. Der Ortskenntnisnachweis
ist in schriftlicher und mündlicher Form zu erbringen.

1.2 Der schriftliche und mündliche Teil der Prüfung ist vor dem
Prüfungsausschuss abzulegen. Die Prüfung findet ohne
Hilfsmittel statt.

1.3 Dem Prüfungsausschuss nach Nummer 1.2 gehören an:

a) ein Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde als Vorsitzender
und

b) mindestens ein Vertreter des Taxigewerbes als Beisit-
zer.

Vertreter des Gewerbes, die Ortskundeunterricht erteilen,
dürfen nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein.

1.4 Bleibt der Bewerber einmal der Prüfung ohne wichtigen
Grund und ohne ausreichende Entschuldigung fern, so gilt
die Prüfung als nicht bestanden. Im Wiederholungsfall gilt
der Nachweis der Ortskenntnisse als nicht erbracht, und der
Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeför-
derung wird abgelehnt. Darauf ist der Bewerber in der La-
dung zur Prüfung hinzuweisen.

1.5 Bewerber, die während der Prüfung eine Täuschungshand-
lung begehen, sind von der weiteren Prüfung auszu-
schließen. Der Nachweis der Ortskenntnisse gilt in diesem
Fall als nicht erbracht, und der Antrag auf Erteilung der
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung wird abgelehnt.

2.

2.1 In der schriftlichen Prüfung ist anhand eines Fragebogens
mit 25 Fragen innerhalb von 30 Minuten zu ermitteln, ob
der Bewerber die erforderlichen Ortskenntnisse besitzt. Der
Fragebogen darf nur Fragen enthalten, die dem Ortskunde-
katalog entnommen sind. Drei Fehler sind hierbei zulässig.
Die Auswertung des ausgefüllten Fragebogens erfolgt ge-
meinsam mit dem Prüfling. Der Ortskundekatalog ist von
der Erlaubnisbehörde zusammenzustellen.

In den Ortskundekatalog sind aufzunehmen:

a) Straßen/Plätze der Ortslage: Königs Wusterhausen,
Lübben, Luckau

b) Amtsverwaltungen
Bildungsstätten
Gastronomie/Hotels
medizinische/soziale Einrichtungen
Objekte/Justiz/Friedhöfe

c) Orte/Sportstätten
Apotheken/Bahnhöfe

d) Kirchen
Sehenswürdigkeiten

2.2 Zum Nachweis der erforderlichen Ortskenntnisse sind vom
Bewerber zu den Fragen aus den vorgenannten Bereichen
folgende Angaben zu machen:

zu a) Es ist das Straßenpaar anzukreuzen, welches eine di-
rekte Verbindung miteinander hat. (Verkehrsverbote
sind nicht zu berücksichtigen)

Es sind die Fortsetzungen (Verlängerungen) der
Straßen oder die sie begrenzenden Querstraßen anzu-
geben. (mindestens je eine Angabe zum Anfang und
Ende)

zu b) Es ist die Straße, gegebenenfalls der Ort, zu benen-
nen, in der/in dem sich der Haupteingang befindet.

zu c) Es sind die markanten Straßen (Haupt-, Bundes-
straßen, Autobahn) vom Ausgangspunkt (Taxen-
standplatz) und mindestens ein Ort, der durchfahren
wird, zu benennen.

zu d) Es ist der Ort, gegebenenfalls die Straße, zu benen-
nen, wo sich die Kirche/Sehenswürdigkeit befindet.

2.3 Für die Prüfung stehen mehrere Fragebögen zur Verfügung.
Die Erlaubnisbehörde entscheidet über die Auswahl des
Fragebogens.

2.4 In der mündlichen Prüfung muss der Bewerber den kürzes-
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ten Weg zu einem bestimmten Fahrtziel nennen können.
Hierzu soll er mindestens zwei von drei Fragen über Ziel-
fahrten aus verschiedenen Bereichen zutreffend beantwor-
ten und hierbei die vom Abfahrtsort bis zum Fahrtziel zu
befahrenden Straßen und Plätze der Reihe nach benennen.
Er muss angeben können, in welche Richtung (rechts,
links, geradeaus) er diese Straße zu befahren hat, und er
muss markante Punkte, Objekte und Institutionen auf-
führen können, die an seiner Fahrtroute liegen. Es sind von
den Mitgliedern des Prüfungsausschusses nur solche Ab-
fahrtsorte und Fahrtziele zu benennen, die im Ortskundeka-
talog enthalten sind.

2.5 Bei nicht eindeutigem Ergebnis in der mündlichen Prüfung
sind Zusatzfragen nach Maßgabe des Ortskundekatalogs
zulässig. Zugelassen sind auch spezifische Fragen zur
Fahrgastbeförderung, wie Mitnahme von Personen, Gegen-
ständen und Tieren.

3.

3.1 Über die Ortskundeprüfung ist von dem Vorsitzenden eine
Niederschrift anzufertigen, die von den Mitgliedern des
Prüfungsausschusses zu unterschreiben ist.

3.2 Die Niederschrift enthält die gutachterliche Stellungnahme
des Prüfungsausschusses über das Ergebnis der Ortskunde-
prüfung. Das Ergebnis ist als „ausreichend” oder „nicht
ausreichend” zu bezeichnen.

3.3 Dem Bewerber ist das Ergebnis der Prüfung nach ihrem
Abschluss durch den Vorsitzenden bekanntzugeben. Bei
nicht ausreichendem Ergebnis sind die Gründe für diese
Bewertung dem Bewerber mitzuteilen und in die Nieder-
schrift aufzunehmen.

3.4 Die Niederschrift und sonstige Prüfungsunterlagen sind der
Erlaubnisbehörde zuzuleiten. Die Erlaubnisbehörde hat sie
dem Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbe-
förderung beizufügen und dem Bewerber auf seinen
Wunsch die Einsichtnahme zu gestatten.

3.5 Über das Ergebnis der Prüfung entscheidet der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses.

4.

4.1 Der Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbe-
förderung ist nach einem Jahr als gegenstandslos anzuse-
hen; die Ortskundeprüfung muss daher innerhalb dieses
Zeitraums mit Erfolg abgelegt werden.

4.2 Hat der Bewerber die Ortskundeprüfung nicht bestanden,
so darf er sie auf der Grundlage seines vorliegenden - noch
gültigen - Antrages auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbeförderung zweimal wiederholen. Bestandene
schriftliche Prüfungen sind innerhalb der Jahresfrist des
Antrages anzurechnen. Jede Wiederholung ist gebühren-
pflichtig. Der Prüfungsausschuss kann eine angemessene

Frist bestimmen, vor deren Ablauf die Prüfung nicht wie-
derholt werden darf.

4.3 Ein Vertreter des Taxigewerbes darf nicht an Prüfungen von
Bewerbern teilnehmen, die in seinem eigenen Unterneh-
men oder in einem Unternehmen seiner Ehefrau als Fahrer
tätig werden sollen.

4.4 Eine Ortskundeprüfung ist nicht erforderlich, wenn der Be-
werber innerhalb der letzten drei Jahre vor Antragstellung
die beantragte Erlaubnis einmal besessen hat und keine Tat-
sachen bekannt sind, die Zweifel an seinen Ortskenntnissen
begründen können.

5.

Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich.

6.

6.1 Der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschus-
ses. Er setzt nach Bedarf Prüfungstermine fest und lädt die
Bewerber ein.

6.2 Die Ortskundeprüfung ist nicht öffentlich. Das Ministeri-
um für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr ist berech-
tigt, Beauftragte zu entsenden.

7.

Für die Durchführung der Ortskundeprüfung wird eine Gebühr
nach Gebühren-Nr. 203 des Gebührentarifs zur Gebührenord-
nung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) erhoben.
Die Gebühr ist von dem Bewerber vor Beginn der Prüfung bei
der Geldannahmestelle einzuzahlen.

8.

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 15. Juni 1999 in Kraft
und mit Ablauf des 14. Juni 2005 außer Kraft. Die Ortskunde-
prüfungsrichtlinien vom 24. Mai 1994 (ABl. S. 869) werden
aufgehoben.
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Richtlinien zur Durchführung der
Ortskundeprüfung für Taxifahrer 

für den Landkreis Prignitz
(Ortskundeprüfungsrichtlinien)

Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr, Abt. 5 - Nr. 23/1999

Vom 9. Juni 1999

1.

1.1 Bewerber um eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
mit Taxen haben ihre Ortskenntnisse (§ 48 Abs. 4 Nr. 7
Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV) in einer Prüfung (Orts-
kundeprüfung) nachzuweisen. Die Prüfung besteht aus
einem schriftlichen Teil.

1.2 Die Prüfung führt die Erlaubnisbehörde durch.

1.3 Eine Ortskundeprüfung ist nicht erforderlich, wenn der Be-
werber innerhalb der letzten drei Jahre vor Antragstellung
die beantragte Erlaubnis einmal besessen hat und keine Tat-
sachen bekannt sind, die Zweifel an seinen Ortskenntnissen
begründen können.

2.

2.1 Die Erlaubnisbehörde setzt nach Bedarf Prüfungstermine
fest und lädt die Bewerber.

2.2 Die Ortskundeprüfung ist nicht öffentlich. Das Ministeri-
um für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr ist berech-
tigt, Beauftragte zu entsenden.

2.3 An der Ortskundeprüfung sollen nicht mehr als sechs Be-
werber teilnehmen.

3.

3.1 Für die Durchführung der Ortskundeprüfung wird eine Ge-
bühr nach Gebühren-Nr. 203 des Gebührentarifs zur Gebüh-
renordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)
erhoben. Die Gebühr ist von dem Bewerber vor Beginn der
Prüfung bei der Geldannahmestelle einzuzahlen.

3.2 Bleibt der Bewerber einmal der Prüfung ohne wichtigen
Grund und ohne ausreichende Entschuldigung fern, so gilt
die Prüfung als nicht bestanden; im Wiederholungsfall gilt
der Nachweis der Ortskenntnisse als nicht erbracht, und der
Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeför-
derung wird abgelehnt. Darauf ist der Bewerber in der La-
dung zur Prüfung hinzuweisen.

3.3 Bewerber, die während der Prüfung eine Täuschungshand-
lung begehen, sind von der weiteren Prüfung auszu-
schließen. Der Nachweis der Ortskenntnisse gilt in diesem
Fall als nicht erbracht, und der Antrag auf Erteilung der
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung wird abgelehnt.

4.

4.1 In der schriftlichen Prüfung ist anhand eines Fragebogens
mit 18 Fragen zu ermitteln, ob der Bewerber die erforderli-
chen Ortskenntnisse besitzt.

Der Fragebogen, dessen Zusammenstellung der Erlaubnis-
behörde obliegt, enthält Fragen zu:

a) Einrichtungen,
b) Orte,
c) Straßen,
d) Zielfahrten.

4.2 Der Bewerber hat innerhalb von 30 Minuten 18 Fragen aus
den in Nummer 4.1 Buchstabe a bis d genannten Bereichen
zu beantworten, und zwar je 5 Fragen zu a und b, 3 Fragen
zu c und 5 Fragen zu d.

4.3 Zum Nachweis der erforderlichen Ortskenntnisse sind vom
Bewerber zu den Fragen aus den nachstehend genannten
Bereichen folgende Angaben zu machen:

zu a) (Einrichtungen)

Es ist die Straße bzw. der Platz anzugeben, an der/an
dem sich der Haupteingang des Sitzes der Einrich-
tung befindet.

zu b) (Orte)

Es sind die Bundesstraßen zu benennen, an denen
sich der Ort befindet.

zu c) (Straßen)

Es sind alle Querstraßen bzw. Verlängerungen der
gefragten Straßen und Plätze zu nennen, die die
Straße am Anfang und am Ende begrenzen.

zu d) (Zielfahrten)

Es ist der kürzeste Weg zwischen dem Ausgangsort
und dem Fahrtziel zu bestimmen.

Im ersten Teil ist zwischen zwei angebotenen Varian-
ten die richtige zu ermitteln; im zweiten Teil ist der
kürzeste Weg unter Benennung aller dazwischenlie-
genden Orte und Straßen in der richtigen Reihenfol-
ge zu beschreiben.

4.4 Für die Prüfung stehen mehrere Fragebögen zur Verfügung.
Die Erlaubnisbehörde entscheidet über die Auswahl des
Fragebogens. Bei der Auswahl des Fragebogens richtet sich
die Erlaubnisbehörde nach dem Ort des Betriebssitzes des
Antragstellers.

5.

5.1 Über die Ortskundeprüfung ist von der Erlaubnisbehörde
eine Niederschrift anzufertigen und vom Prüfer zu unter-
schreiben.
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5.2 Die Bewertung der Fragen erfolgt nach Punkten. Bei 
90%iger Richtigkeit ist die Prüfung bestanden. Das Ergeb-
nis ist als „ausreichend” oder „nicht ausreichend” zu be-
zeichnen.

5.3 Dem Bewerber ist das Ergebnis der Prüfung bekanntzuge-
ben. Bei nicht ausreichendem Ergebnis sind die Gründe für
diese Bewertung dem Bewerber mitzuteilen und in die Nie-
derschrift aufzunehmen.

5.4 Die Niederschrift und sonstige Prüfungsunterlagen hat die
Erlaubnisbehörde dem Antrag auf Erteilung der Fahr-
erlaubnis zur Fahrgastbeförderung beizufügen und dem Be-
werber auf seinen Wunsch die Einsichtnahme zu gestatten.

5.5 Über die Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförde-
rung entscheidet die Erlaubnisbehörde.

6.

6.1 Der Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbe-
förderung ist nach einem Jahr als gegenstandslos anzuse-
hen; die Ortskundeprüfung muss daher innerhalb dieses
Zeitraums mit Erfolg abgelegt werden.

6.2 Hat der Bewerber die Ortskundeprüfung nicht bestanden,
so darf er sie auf der Grundlage seines vorliegenden - noch
gültigen - Antrages auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbeförderung zweimal wiederholen. Jede Wieder-
holung ist gebührenpflichtig. Die Erlaubnisbehörde kann
eine angemessene Frist bestimmen, vor deren Ablauf die
Prüfung nicht wiederholt werden darf.

7.

Diese Ortskundeprüfungsrichtlinien treten am 15. Juni 1999 in
Kraft und mit Ablauf des 14. Juni 2005 außer Kraft. Die Orts-
kundeprüfungsrichtlinien vom 13. Januar 1994 (ABl. S. 117)
werden aufgehoben.

Richtlinien zur Durchführung der
Ortskundeprüfung für Taxiwagenfahrer 

für den Landkreis Teltow-Fläming
(Ortskundeprüfungsrichtlinien)

Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr, Abt. 5 - Nr. 25/1999

Vom 9. Juni 1999

1.

1.1 Bewerber um eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
mit Taxen haben ihre Ortskenntnisse (§ 48 Abs. 4 Nr. 7
Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV) in einer Prüfung (Orts-

kundeprüfung) nachzuweisen. Die Prüfung besteht aus
einem schriftlichen und mündlichen Teil.

1.2 Der mündliche Teil der Prüfung ist vor dem Prüfungsaus-
schuss abzulegen. Den schriftlichen Teil der Prüfung führt
die Erlaubnisbehörde durch; sie kann sich hierbei der Hilfe
von Mitgliedern dieses Prüfungsausschusses bedienen.

1.3 Dem Prüfungsausschuss nach Nummer 1.2 gehören an:

a) ein Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde als Vorsitzender
b) der Sachbearbeiter für Fahrgastbeförderung und
c) der Sachbearbeiter gewerblicher Personenverkehr oder

ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK),
des Taxigewerbes als Beisitzer.

Die Festlegung, wer im Prüfungsausschuss als Beisitzer
fungiert, trifft der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.
Vertreter des Gewerbes, die Ortskundeunterricht erteilen,
dürfen nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein.

1.4 Ein Vertreter des Taxigewerbes darf nicht an Prüfungen von
Bewerbern teilnehmen, die in seinem eigenen Unterneh-
men oder in einem Unternehmen seiner Ehefrau als Fahrer
tätig werden sollen.

1.5 Eine Ortskundeprüfung ist nicht erforderlich, wenn der Be-
werber innerhalb der letzten drei Jahre vor Antragstellung
die beantragte Erlaubnis einmal besessen hat und keine Tat-
sachen bekannt sind, die Zweifel an seinen Ortskenntnissen
begründen können.

2.

Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich.

3.

3.1 Der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschus-
ses. Er setzt nach Bedarf Prüfungstermine fest.

3.2 Die Ortskundeprüfung ist nicht öffentlich. Das Ministeri-
um für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr ist berech-
tigt, Beauftragte zu entsenden.

4.

4.1 Für die Durchführung der Ortskundeprüfung wird eine Ge-
bühr nach Gebühren-Nr. 203 des Gebührentarifs zur Ge-
bührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 
(GebOSt) erhoben. Die Gebühr ist von dem Bewerber vor
Beginn der Prüfung an der Kasse des Straßenverkehrsamtes
einzuzahlen.

4.2 Bleibt der Bewerber einmal der Prüfung ohne wichtigen
Grund und ohne ausreichende Entschuldigung fern, so gilt
die Prüfung als nicht bestanden; im Wiederholungsfall gilt
der Nachweis der Ortskenntnisse als nicht erbracht und der
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Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeför-
derung muss versagt werden. Darauf ist der Bewerber in
der Ladung zur Prüfung hinzuweisen.

4.3 Bewerber, die während der Prüfung eine Täuschungshand-
lung begehen, sind von der weiteren Prüfung auszu-
schließen. Der Nachweis der Ortskenntnisse gilt in diesem
Fall als nicht erbracht. Die gesamte Ortskundeprüfung ist
zu wiederholen.

5.

5.1 In der schriftlichen Prüfung ist anhand eines Fragebogens
mit 30 Fragen zu ermitteln, ob der Bewerber die erforderli-
chen Ortskenntnisse besitzt. Die schriftliche Prüfung ist be-
standen, wenn von den 30 Fragen 25 beantwortet wurden.
Der Fragebogen darf nur Fragen enthalten, die dem Orts-
kundekatalog entnommen sind. Der Ortskundekatalog ist
von der Erlaubnisbehörde zusammenzustellen. In den Orts-
kundekatalog sind aufzunehmen:

a) Straßen
b) Bundesstraßen
c) Behörden und sonstige Institutionen, Krankenhäuser,

Theater, Museen und sonstige Sehenswürdigkeiten,
Sportstätten, Friedhöfe

d) Ausflugsziele.

Die Zusammensetzung der Fragebögen obliegt der Erlaub-
nisbehörde.

5.2 Der Bewerber hat innerhalb von 30 Minuten 30 Fragen aus
den in Nummer 5.1 Buchstabe a bis d genannten Bereichen
zu beantworten.

5.3 Zum Nachweis der erforderlichen Ortskenntnisse sind vom
Bewerber zu den Fragen aus den nachstehenden Bereichen
folgende Angaben zu machen:

zu a) Bei Straßen sind mindestens vier Fortsetzungen, be-
grenzende Querstraßen oder angrenzende Plätze zu
benennen.

zu b) Bei Bundesstraßen sind alle Bundesstraßen im Land-
kreis zu benennen sowie die Orte, die im Verlauf die-
ser liegen.

zu c) Bei Behörden und sonstigen Institutionen ist die
Straße bzw. der Platz anzugeben, in der (an dem) sich
der Haupteingang des jeweiligen Objektes befindet.

zu d) Bei Ausflugszielen sind der Ort, in dem das Aus-
flugsziel liegt, und mindestens zwei Straßen zu be-
nennen, die dort hin- bzw. dort entlangführen.

6.

6.1 In der mündlichen Prüfung muss der Bewerber den kürzes-
ten Weg zu einem bestimmten Fahrtziel nennen können.

Hierzu soll er mindestens zwei von drei Fragen über Ziel-
fahrten aus verschiedenen Bereichen zutreffend beantwor-
ten und hierbei die vom Abfahrtsort bis zum Fahrtziel zu
befahrenden Straßen und Plätze der Reihe nach benennen.
Er muss angeben können, in welche Richtung (rechts,
links, geradeaus) er diese Straße zu befahren hat, und er
muss markante Punkte, Objekte und Institutionen auf-
führen können, die an seiner Fahrtroute liegen. Es sind von
den Mitgliedern des Prüfungsausschusses nur solche Ab-
fahrtsorte und Fahrtziele zu benennen, die im Ortskundeka-
talog enthalten sind.

6.2 Bei nicht eindeutigem Ergebnis in der mündlichen Prüfung
sind Zusatzfragen nach Maßgabe des Ortskundekataloges
zu stellen. Zulässig sind insbesondere Fragen nach Quer-
straßen von Hauptverkehrsstraßen, Behörden und Unfall-
krankenhäusern.

7.

7.1 Über die Ortskundeprüfung ist von dem Vorsitzenden eine
Niederschrift anzufertigen, die von den Mitgliedern des
Prüfungsausschusses zu unterschreiben ist.

7.2 Die Niederschrift enthält die gutachterliche Stellungnahme
des Prüfungsausschusses über das Ergebnis der Ortskunde-
prüfung. Das Ergebnis ist als „ausreichend” oder „nicht
ausreichend” zu bezeichnen. Die Ortskenntnisse sind als
„ausreichend” zu bezeichnen, wenn der Bewerber in der
mündlichen Prüfung - falls er diese abzulegen hatte - min-
destens zwei von drei Fragen ausreichend beantwortet hat.

7.3 Dem Bewerber ist eine gutachterliche Stellungnahme des
Prüfungsausschusses über das Ergebnis der Prüfung nach
ihrem Abschluss durch den Vorsitzenden bekanntzugeben.
Bei nicht ausreichendem Ergebnis sind die Gründe für
diese Bewertung dem Bewerber mitzuteilen und in die Nie-
derschrift aufzunehmen.

7.4 Die Niederschrift und sonstige Prüfungsunterlagen sind der
Erlaubnisbehörde zuzuleiten. Die Erlaubnisbehörde hat sie
dem Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbe-
förderung beizufügen und dem Bewerber auf seinen
Wunsch die Einsichtnahme zu gestatten.

7.5 Über die Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförde-
rung entscheidet die Erlaubnisbehörde; sie ist an die Stel-
lungnahme des Prüfungsausschusses nicht gebunden.

8.

8.1 Der Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbe-
förderung ist nach einem Jahr als gegenstandslos anzuse-
hen; die Ortskundeprüfung muss daher innerhalb dieses
Zeitraumes mit Erfolg abgelegt werden.

8.2 Hat der Bewerber die Ortskundeprüfung nicht bestanden,
so darf er sie auf der Grundlage seines vorliegenden - noch
gültigen - Antrages auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur
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Fahrgastbeförderung zweimal wiederholen. Bestandene
schriftliche Prüfungen sind innerhalb der Jahresfrist des
Antrages anzurechnen. Jede Wiederholung ist gebühren-
pflichtig. Der Prüfungsausschuss kann eine angemessene
Frist bestimmen, vor deren Ablauf die Prüfung nicht wie-
derholt werden darf.

9.

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 15. Juni 1999 in Kraft
und mit Ablauf des 14. Juni 2005 außer Kraft. Die Ortskunde-
prüfungsrichtlinien vom 29. April 1994 (ABl. S. 521) werden
aufgehoben.

Richtlinien zur Durchführung der
Ortskundeprüfung für Taxifahrer 

für den Landkreis Uckermark
(Ortskundeprüfungsrichtlinien)

Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr, Abt. 5 - Nr. 24/1999

Vom 9. Juni 1999

1.

1.1 Bewerber um eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
mit Taxen haben ihre Ortskenntnisse für den Landkreis 
(§ 48 Abs. 4 Nr. 7 Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV) in einer
schriftlichen Prüfung (Ortskundeprüfung) nachzuweisen.

1.2 Die Prüfung führt die Erlaubnisbehörde durch.

1.3 Eine Ortskundeprüfung ist nicht erforderlich, wenn der Be-
werber innerhalb der letzten drei Jahre vor Antragstellung
die beantragte Erlaubnis einmal besessen hat und keine Tat-
sachen bekannt sind, die Zweifel an seinen Ortskenntnissen
begründen können.

2.

2.1 Die Erlaubnisbehörde setzt nach Bedarf Prüfungstermine
fest und lädt die Bewerber.

2.2 Die Ortskundeprüfung ist nicht öffentlich. Das Ministeri-
um für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr ist berech-
tigt, Beauftragte zu entsenden.

2.3 An der Ortskundeprüfung sollen nicht mehr als sechs Be-
werber teilnehmen.

3.

3.1 Für die Durchführung der Ortskundeprüfung wird eine Ge-

bühr nach Gebühren-Nr. 203 des Gebührentarifs zur Ge-
bührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 
(GebOSt) erhoben. Die Gebühr ist von dem Bewerber vor
Beginn der Prüfung bei der Geldannahmestelle einzuzah-
len.

3.2 Bleibt der Bewerber einmal der Prüfung ohne wichtigen
Grund und ohne ausreichende Entschuldigung fern, so gilt
die Prüfung als nicht bestanden; im Wiederholungsfall gilt
der Nachweis der Ortskenntnisse als nicht erbracht, und der
Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeför-
derung wird abgelehnt. Darauf ist der Bewerber in der La-
dung zur Prüfung hinzuweisen.

3.3 Bewerber, die während der Prüfung eine Täuschungshand-
lung begehen, sind von der weiteren Prüfung auszu-
schließen. Der Nachweis der Ortskenntnisse gilt in diesem
Fall als nicht erbracht, und der Antrag auf Erteilung der
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung wird abgelehnt.

4.

4.1 In der schriftlichen Prüfung ist anhand eines Fragebogens
mit 20 Fragen zu ermitteln, ob der Bewerber die erforderli-
chen Ortskenntnisse besitzt.

Der Fragebogen, dessen Zusammenstellung der Erlaubnis-
behörde obliegt, enthält Fragen zu:

a) Einrichtungen,
b) Straßen,
c) Zielfahrten.

4.2 Der Bewerber hat innerhalb von 30 Minuten 20 Fragen aus
den in Nummer 4.1 Buchstabe a bis c genannten Bereichen
zu beantworten, und zwar je 5 Fragen zu a und b und 
10 Fragen zu c (unterteilt nach inner- und außerorts).

4.3 Zum Nachweis der erforderlichen Ortskenntnisse sind vom
Bewerber zu den Fragen aus den nachstehend genannten
Bereichen folgende Angaben zu machen:

zu a) (Einrichtungen)

Es ist die Straße bzw. der Platz anzugeben, an der/an
dem sich der Haupteingang des Sitzes der Einrich-
tung befindet.

zu b) (Straßen)

Es sind alle Querstraßen bzw. Verlängerungen der
gefragten Straßen und Plätze zu nennen, die die
Straße am Anfang und am Ende begrenzen.

zu c) (Zielfahrten)

Es ist der kürzeste Weg zwischen dem Ausgangsort
und dem Fahrtziel in den Städten zu bestimmen.

Außerorts sind die zu durchfahrenden Orte bzw.
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Bundes-, Landes-, Kreis- und sonstigen Straßen zu
benennen.

4.4 Für die Prüfung stehen mehrere Fragebögen zur Verfügung.
Die Erlaubnisbehörde entscheidet über die Auswahl des
Fragebogens. Bei der Auswahl des Fragebogens richtet sich
die Erlaubnisbehörde nach dem Gebiet, in dem Beförde-
rungspflicht besteht.

5.

5.1 Über die Ortskundeprüfung ist von der Erlaubnisbehörde
eine Niederschrift anzufertigen, die vom Prüfer zu unter-
schreiben ist.

5.2 Die Niederschrift enthält u. a. das Ergebnis der Ortskunde-
prüfung. Das Ergebnis ist als „ausreichend” oder „nicht
ausreichend” zu bezeichnen.

5.3 Das Ergebnis der Prüfung ist mit „ausreichend” zu bezeich-
nen, wenn die Prüfung mit weniger als 4 Fehlern absolviert
wurde.

5.4 Dem Bewerber ist das Ergebnis der Prüfung bekanntzuge-
ben. Bei nicht ausreichendem Ergebnis sind die Gründe für
diese Bewertung dem Bewerber mitzuteilen und in die Nie-
derschrift aufzunehmen.

5.5 Die Niederschrift und sonstige Prüfungsunterlagen hat die
Erlaubnisbehörde dem Antrag auf Erteilung der Fahr-
erlaubnis zur Fahrgastbeförderung beizufügen und dem Be-
werber auf seinen Wunsch die Einsichtnahme zu gestatten.

5.6 Über die Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförde-
rung entscheidet die Erlaubnisbehörde.

6.

6.1 Der Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbe-
förderung ist nach einem Jahr als gegenstandslos anzuse-
hen; die Ortskundeprüfung muss daher innerhalb dieses
Zeitraums mit Erfolg abgelegt werden.

6.2 Hat der Bewerber die Ortskundeprüfung nicht bestanden,
so darf er sie auf der Grundlage seines vorliegenden - noch
gültigen - Antrages auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbeförderung zweimal wiederholen. Jede Wieder-
holung ist gebührenpflichtig.

Die Erlaubnisbehörde kann eine angemessene Frist bestim-
men, vor deren Ablauf die Prüfung nicht wiederholt werden
darf.

7.

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 15. Juni 1999 in Kraft
und mit Ablauf des 14. Juni 2005 außer Kraft. Die Ortskunde-
prüfungsrichtlinien vom 31. Januar 1995 (ABl. S. 278) werden
aufgehoben.

Technische Baubestimmungen1)

- Fassung September 1998 -

Bekanntmachung des Ministeriums für
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr

Vom 28. Juni 1999

Inhaltsübersicht

A Allgemeines

B Liste der Technischen Baubestimmungen

Vorbemerkungen

1 Technische Regeln zu Lastannahmen

2 Technische Regeln zur Bemessung und zur Ausführung
2.1 Grundbau
2.2 Mauerwerksbau
2.3 Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau
2.4 Metallbau
2.5 Holzbau
2.6 Bauteile
2.7 Sonderkonstruktionen

3 Technische Regeln zum Brandschutz

4 Technische Regeln zum Wärme- und zum Schallschutz
4.1 Wärmeschutz
4.2 Schallschutz

5 Technische Regeln zum Bautenschutz
5.1 Erschütterungsschutz
5.2 Holzschutz

6 Technische Regeln zum Gesundheitsschutz

7 Technische Regeln als  Planungsgrundlagen

C Inkrafttreten/Außerkrafttreten

A Allgemeines

1 Aufgrund des § 3 Abs. 3 der Brandenburgischen Bauord-
nung (BbgBO), in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. März 1998 (GVBl. I S. 82), werden die in der Liste ent-
haltenen technischen Regeln als Technische Baubestim-
mungen eingeführt.

Ausgenommen von der Einführung sind die in diesen Re-
geln enthaltenen Abschnitte über Prüfzeugnisse.

1) Notifizierungsvermerk:
Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf
dem Gebiet der Normen und  technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 204
S. 37) sind beachtet worden.
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2 Bezüglich der in dieser Liste genannten Normen, anderen
Unterlagen und technischen Anforderungen, die sich auf
Produkte beziehungsweise Prüfverfahren beziehen, gilt,
daß auch Produkte beziehungsweise Prüfverfahren ange-
wandt werden dürfen, die Normen oder sonstigen Bestim-
mungen und/oder technischen Vorschriften anderer Ver-
tragsstaaten des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den
Europäischen Wirtschaftsraum entsprechen, sofern das ge-
forderte Schutzniveau in bezug auf Sicherheit, Gesundheit
und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft er-
reicht wird.

Sofern für ein Produkt ein Übereinstimmungsnachweis
oder der Nachweis der Verwendbarkeit, z. B. durch eine all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis, vorgesehen ist, kann von
einer Gleichwertigkeit nur ausgegangen werden, wenn für
das Produkt der entsprechende Nachweis der Verwendbar-
keit und/oder Übereinstimmungsnachweis vorliegt und das
Produkt ein Übereinstimmungszeichen trägt.

3 Prüfungen, Überwachungen und Zertifizierungen, die von
Stellen anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum erbracht werden, sind eben-
falls anzuerkennen, sofern die Stellen aufgrund ihrer Quali-
fikation, Integrität, Unparteilichkeit und technischen Aus-
stattung Gewähr dafür bieten, die Prüfung, Überwachung

beziehungsweise Zertifizierung gleichermaßen sachge-
recht und aussagekräftig durchzuführen. Die Voraussetzun-
gen gelten insbesondere als erfüllt, wenn die Stellen nach
Artikel 16 der Richtlinie 89/106/EWG vom 21. Dezember
1988 für diesen Zweck zugelassen sind. 

B Liste der Technischen Baubestimmungen

Vorbemerkungen

Es werden nur die technischen Regeln eingeführt, die zur
Erfüllung der Grundsatzanforderungen des Bauordnungs-
rechts unerläßlich sind.

Soweit technische Regeln durch die Anlagen in der Liste
geändert oder ergänzt werden, gehören auch die Änderun-
gen und Ergänzungen zum Inhalt der Technischen Baube-
stimmungen.

Technische Baubestimmungen sind nach § 3 Abs. 4 
Satz 1 BbgBO zu beachten. Von Technischen Baubestim-
mungen kann nach § 3 Abs. 4 Satz 2 BbgBO abgewichen
werden.

Die Bauregellisten A und B sowie die Liste C werden nach
§§ 20 ff. BbgBO vom Deutschen Institut für Bautechnik
veröffentlicht. 
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Berufung zweier Ersatzpersonen aus der Landesliste
der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)

Bekanntmachung des Landeswahlleiters
Vom 7. Juli 1999

Gemäß § 43 Abs. 4 Satz 2 des Brandenburgischen Landeswahl-
gesetzes vom 2. März 1994 (GVBl. I S. 38) mache ich bekannt:

Die Abgeordneten des 2. Landtages Brandenburg, Frau Christel
Fiebiger und Herr Dr. Helmuth Markov, haben jeweils am 
2. Juli 1999 dem Präsidenten des Landtages Brandenburg zur
Niederschrift erklärt, daß sie auf ihre Mitgliedschaft im Land-
tag Brandenburg mit Ablauf des 2. Juli 1999 verzichten.

Auf der Grundlage von § 43 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 43 Abs. 1 und 2 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes
habe ich festgestellt, daß Herr Klaus John und Frau Roswitha
Schlesinger auf der Landesliste der Partei des Demokratischen
Sozialismus (PDS) die nächsten noch nicht für gewählt erklär-
ten und zu berücksichtigenden Ersatzpersonen im Sinne des 
§ 43 Abs. 1 und 2 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes
sind, auf welche die Sitze von Frau Christel Fiebiger und Herrn
Dr. Helmuth Markov übergehen.

Herr Klaus John und Frau Roswitha Schlesinger haben die Mit-
gliedschaft im 2. Landtag Brandenburg jeweils durch schriftli-
che Erklärung form- und fristgerecht mit Wirkung vom 5. Juli
1999 angenommen.

Brandenburgische Universitätsdruckerei, 
K.-Liebknecht-Str. 24–25, 14476 Golm
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